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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister) 

Ort:  

Datum:  

Tel.:  

Fax:  

E-Mail:  

USt.-ID-Nr.:  

HR-Nr.:  
(Name und Anschrift der Vergabestelle) 

Ahrtal Marketing GmbH 
Hauptstraße 116 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Deutschland 

Registergericht:  

BImA-Nummer:  

 

 

 

 

 

 

 

Angebotsschreiben 

 

Bezeichnung der Bauleistung: 

 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

 
Kurparkterrassen Bad Neuenahr-Ahrweiler / Büro- und Veranstaltungsgebäude 

 

Vergabenummer Leistung 

338/25-16 
 

Nutzungsspezifische Anlagen (Küche) 

 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 

  
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 

  
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

 214 Besondere Vertragsbedingungen 

 233 Nachunternehmerleistungen  

 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

  Nebenangebot(e) 

  Mustererklärung 1 AEntG 

  Mustererklärung 3 AEntG 

  
Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinder-
arbeit 

   

   

   

Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 

 124 Eigenerklärung zur Eignung 

  Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

   

 
1 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

 
   

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 

 Euro 
 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer   Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt 

 

3 Anzahl der Nebenangebote  St. 

 

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 
Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind  

 

% 

 
 
4a  
 
 
 

 

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen: 

 - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 

 

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B  
 
 
 

  

6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  

  Name:  PQ_Nummer:  

  
  Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio. Jahresbilanzsumme).4 
  

7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

  ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 

der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

 
  

 
2 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 
3 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 
4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 
– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-

ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 
– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-

botes sind. 

 

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu 
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

 
– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden. 

 
– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 

Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

 

– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich 
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es 
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach. 

 

- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n. 
 
 
 
 

Vereinbarung zur Einhaltung des Landesgesetzes zur Gewährleistung von 
Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben in Rhein-
land-Pfalz (Landestariftreuegesetz – LTTG)  

 
Der AN hat alle Bestimmungen des Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tarif-
treue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben in seiner jeweils gel-
tenden Fassung zur Kenntnis genommen, und erklärt hierzu: 
 
 
Ich / Wir verpflichte/n mich/uns hiermit, 
 

1. den Beschäftigten, die dem AEntG unterfallen, bei der Ausführung der Leistung ein 
Entgelt zu zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjeni-
gen Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer- Entsendegesetz gebunden ist; 

 
2. den Beschäftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden), die nicht dem AEntG un-

terfallen oder auf die der Tarifvertrag nach AEntG keine Anwendung findet (vgl. z. 
B. § 2 Abs. 4 Achte Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Bauge-
werbe), bei der Ausführung der Leistung mindestens das nach der jeweils gültigen 
Landesverordnung zur Festsetzung des Mindestentgelts nach § 3 Abs. 2 Satz 3 
des Landestariftreuegesetztes zu zahlende Entgelt (brutto) pro Stunde zu zahlen; 

 
3. Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-

raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis der nach dem AEntG anzuwendenden 
Lohn- und Gehaltstarife bzw. auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

 
4. im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer oder Beschäftigte eines 

Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens 
die Verpflichtungen nach § 4 Abs. 1 LTTG bzw. § 3 Abs. 1 LTTG sicherzustellen 
und dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärung der 
Nachunternehmer und der Verleiher vorzulegen. 
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5. vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-

zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen. 

 
 
6. Für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall des Verstoßes gegen die Verpflich-

tungen aus Ziffer 1 bis 5 durch mein/unser Unternehmen oder ein durch mich/uns 
beauftragtes Nachunternehmen an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 1 % der Auftragssumme, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % 
der Auftragssumme zu zahlen. Eine mindest grob fahrlässige und erhebliche 
Nichterfüllung einer Verpflichtung nach den §§ 3 – 6 LTTG durch den Auftragneh-
mer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. 

 
 

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist  
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, 
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen, 
wird das Angebot ausgeschlossen. 
 


